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Zu der von den AbeeorClneten Bayr und KolleGen am 7 0 11 0 1g.'15 

an mich Gerichteten schriftlichen .Anfrage Nr o 1713/J-NR/1g05, 

betreffend Schuluncsbeamte für Verkehrserziehunc; fitr 15- bis 

16-jährige, beehre ich mich rnitzuteilen~ 

Zur Frage 1 ~ . Ich be jahe cX'Undsät zlich die Notl:"!endigkeit einer 

spe ziellen Schulune fti.r jugendliche l\'Iopedlenker II 

Cl_och kann der Beitrac der Sicherheitsbehörden hiezu 

sicherLich nicht eine allf1:Hlige SchulunG im Rahmen 

eines Fahrschulbetriebs ersetzen9 wobei für eine 

solche Schulung unter Umst1::tnden sOGar der Nachweis 

des Besuches eines verkehrspsycholoCischen Vor-

trags gefordert werden könnte 0 Av.ch auf grund der 

personellen Möglichkeiten der Sicherhei tsvervval tung 

müßte sich ein solcher Aufruf gleichermaßen an die 

Kraftfahrer- und Jugendorganisationen, die Versicherungs­

wirtschaft und die Jugendbehörden, die über einen 

pädagogisch l.Uld psychologisch geschulten Mitarbeiter ... 

stab verfügen, richten. Die Sicherheitsbehörden ver­

suchen jedenfalls durch Vortrage in den Schulen tUld 

über ihre Juc;endkontaktbeamten auf Jugendliche ent­

sprechend einzuvlirken, doch sind sie in diesem Be-

reich auf die freiwillige Hitnrbeit der JUGendlichen 

und der Schulen angevdeseno Wie mir Ubrigens be-

richtet \"lunte, stoGen diese BemtthFnc;en nicht immer 

auf d8.S gebotene Interesse der betroffenen J·ugend­

lichen o V/ei tergehende I1Ia8nahmen vlie z 0 B 0 Fahrlehr-
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Zur Fr8:;e ?: 

2 

Cän[;e für j',Iopec11en~cer können aufgrund der 

Personall(apa~o;i t13,t allein von der Bundespolizei­

direktion Wj.en Gesetzt werden. 

Die Schul verkehrserzielmnt; ist im Gendarmerie­

bereichnun~ehr in der Weise gere~elt~ daß für 

diese Betreuun.z nicht nur speziell für diese 

Tö.tiglcei t a1Jzestell te Beamte, sondern auch ver­

mehrt Bealnte der örtlichen Gendarmerieditmst­

stellen herangezogen v"1erc1en., Die Schulverkehrs= 

erziehunG erleidet damit l(eine Einbuße, sondern 

kann daourcll noch wirlrunssvoller gestaltet werden, 

weil ,ietzt auch auf diesem Sektor vermehrt orts­

ans3ssig-e Gendar:~1eriebeamte, die den Kindern und 

JUGendlichen b'ekannt sind p eingeset zt vverden o 

Solcherart wird auch das Vertrauensverhältnis 

zwischen ~-Cindern und JUGendlichen einerseits und 

der Exekutive andererseits geförderto Die Nach­

beset~mng von bisher spe::,ie11 abgestellten 

Schulungsbeamten oder interne personelle Um­
schichtungen sind somit nicht erforderlicho 

DarU.ber hi.naus~ehende Maßnahmen können im 

Gendartüeriebereich ohne Beeinträchti[,rung des 

Sicherheitsdienstes nicht gesetzt werden .. Auch im 

Polizeibereich werden vermehrt Polizeibeamte 

herangezogen, die im praktischen Verkehrsdienst 

stehen, was sich gleichfalls ·für eine praxisnahe 

Verkehrserziehung als förderlich erwiesen hat 0 

13. Dezember 1985 
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